
Übertragung der Aufsichtspflicht 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz

Der/die Erziehungsberechtigte(n) 

                                                                                                                                                          
Name, Adresse, Telefon

überträgt die Aufsichtspflicht für den minderjährigen Sohn / die minderjährige Tochter

                                                                                                                                                           
Name, Adresse, Geburtsdatum

an nachfolgend volljährige Person

                                                                                                                                                            
Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefon

für folgende Veranstaltung                                                                                                                 

am                                                         von – bis                                                                              

Uns ist bekannt, dass unser(e) minderjährige(r) Jugendliche(r) im Falle einer Kontrolle in der Lage 
sein muss, sich auszuweisen. Für Rückfragen sind wir unter oben angegebener Telefonnummer zu 
erreichen. 

                                                                                  
Datum / Unterschrift                                                  

 


